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Beibehaltung der Baustraße zwischen Baugebiet "Im Sporn" und dem Gewerbegebiet 
"Rechtenbacher Hohl"; Antrag der SPD-Fraktion vom 02.06.2019 – OBR/1717/2019 
 
19. Sitzung des Ortsbeirates Lützellinden vom 13.06.2019, TOP 6 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in der o.g. Sitzung wurde der Magistrat gebeten zu prüfen, inwieweit die bestehende 
Baustraße zwischen dem Baugebiet "Im Sporn" und dem Gewerbegebiet "Rechtenbacher 
Hohl" nicht dauerhaft beibehalten werden kann und als zweiten Zugang zum Neubauge-
biet genutzt werden kann. 

Das Stadtplanungsamt teilt hierzu mit, dass im Baugebiet „Im Sporn“ mit 36 Baugrund-
stücken keine weitere Verdichtung vorgesehen und eine weitere Wegeverbindung als 
zweiter Zugang somit nicht erforderlich ist. Das der Erschließungsplanung zugrunde-
liegende städtebauliche Konzept zielt seit Beginn der Planung des Bebauungsplanes LÜ 
11/06 „Rechtenbacher Hohl“, 1. Änderung darauf ab, ein Baugebiet für ca. 38 Bau-
grundstücke für zweigeschossige Einzel- und Doppelhäuser (Ein-, Zwei- und Mehrfamilien-
wohnhäuser) mit maximal drei bzw. fünf Wohneinheiten zu entwickeln. Folglich sind die 
Verkehrsflächen der äußeren und inneren Erschließung entsprechend der Anforderungen 
des vorgesehen Wohngebietscharakters dimensioniert. 

Des Weiteren bestehen aufgrund der Nachbarschaft zu dem Gewerbegebiet „Rechten-
bacher Hohl“ und der nahe gelegenen Bundesautobahn A 45 Immissionsvorbelastungen. 
Die Verträglichkeit des Baugebietes „Im Sporn“ mit den vorhandenen Immissionen wurde 
gutachterlich untersucht und ist ausschließlich mit Realisierung aktiver (Schallschutzwand 
und -wall) sowie passiver Schallschutzmaßnahmen gegeben.  
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Eine Durchbrechung der Schallschutzwand/des Schallschutzwalls zugunsten einer weite-
ren Wegeverbindung zwischen dem Baugebiet „Im Sporn“ und dem Gewerbegebiet 
„Rechtenbacher Hohl“ ist daher nicht durchführbar, nicht zuletzt aufgrund bestehender 
eigentumsrechtlicher Verhältnisse. 

 
Mit freundlichen Grüßen  
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